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Liebe Leserinnen und Leser,

wir blicken mit Spannung auf den Ausgang der gestrigen US-Präsidentschaftswahl. Noch immer sind 
längst nicht alle Stimmen in allen Wahlbezirken ausgezählt. Durch die sehr hohe Zahl an 
Briefwählerinnen und Briefwählern wird es auch noch einige Stunden dauern, bis wir ein 
aussagekräftiges Wahlergebnis haben (Stand: 04. Nov., 10 Uhr).

Der noch amtierende US-Präsident Donald Trump hat sich unterdessen bereits am Morgen zum 
Sieger der Wahl erklärt. Zudem hat er angekündigt das Wahlergebnis nicht anzuerkennen, wenn im 
Laufe des Tages noch weitere Briefwahl-Stimmen gezählt werden. Er hat dazu aufgefordert, die 
weitere Auszählung zu stoppen. Ich persönlich halte diese Entwicklungen für äußerst 
besorgniserregend. Sie stellt einen Tiefpunkt in der Geschichte der Demokratie in den Vereinigten 
Staaten dar. Noch ist der Wahlausgang vollkommen offen, weshalb sich noch keiner der Kandidaten 
zum Sieger erklären sollte. Die weitere Auszählung von rechtzeitig abgegeben Briefwahl-Stimmen 
nicht anzuerkennen ist zudem im höchsten Maße undemokratisch und widerspricht vollkommen 
unserem Verständnis einer freien und demokratischen Wahl.

I. Die politische Lage in Deutschland

Unser Land stemmt sich in beeindruckender Weise gegen Pandemie.

Deutschland im Herbst 2020 ist ein Land, das kämpft. Schulen, Pflegeheime und Unternehmen halten 
mit pragmatischen Lösungen ihren Betrieb aufrecht. Auf dieses Deutschland können wir alle zurecht 
stolz sein. Viele Beschäftigte arbeiten wieder von zu Hause aus oder wechseln sich mit ihren Kolle-
ginnen und Kollegen im Büro ab. Unser aller Ziel ist es, die alltäglichen Kontakte deutlich zu reduzie-
ren. In den nächsten Wochen wird sich entscheiden, wie wir Weihnachten feiern können. In den 
nächsten Wochen können wir beweisen, wie wir als offene, demokratische und plurale Gesellschaft 
diese Pandemie in den Griff bekommen.

Einheitlich, ehrlich und entschlossen gegen die Pandemie.

Der Deutsche Bundestag ist der Maschinenraum unserer Demokratie. Hier kommt alles auf den Tisch, 
alles kommt zur Sprache. Unsere Beschlüsse im Kampf gegen die Corona-Pandemie sind von großer 
Tragweite. Wir muten den Menschen in Deutschland sehr viel zu. Wir sehen auch, dass viele Ge-
schäfte, Restaurants und Vereine hart getroffen sind, obwohl sie sich in den vergangenen Monaten 
enorm angestrengt haben. Um dieser Situation gerecht zu werden, braucht es föderale Einheitlichkeit, 
demokratische Ehrlichkeit und gesellschaftliche Entschlossenheit. Wenn zum Schutze aller jetzt ein-
zelne Bereiche und Betriebe besonders belastet werden, dann gilt ihnen unsere Solidarität – und dazu 
gehören auch schnelle und unbürokratische finanzielle Hilfen.

Vereint im Kampf gegen islamistischen Terror.

Unsere offene, demokratische und plurale Gesellschaft wird dieser Tage nicht nur vom Corona-Virus 
bedroht. Wir sind zutiefst erschüttert von den terroristischen Anschlägen bei Paris, in Nizza und in 
Wien. Unsere Gedanken sind bei allen Verletzten und den Familien der Opfer. Die Meinungs- und die 
Religionsfreiheit sind zwei Grundpfeiler unserer Gesellschaft und für die CDU/CSU- Bundestagsfrakti-
on nicht verhandelbar. Angesichts der Bedrohungslage können wir den Kampf gegen Terror nur ge-
meinsam gewinnen – in Deutschland, in Europa und weltweit.
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II. Die Woche im Parlament 

Drittes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Trag-
weite. Wir beraten in erster Lesung das Dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemi-
schen Lage von nationaler Tragweite. Der Gesetzentwurf sieht eine Vielzahl an Maßnahmen vor, unter 
anderem sollen die Regelungen zum Reiseverkehr im Fall einer epidemischen Lage angepasst wer-
den z. B. dadurch, dass eine digitale Einreiseanmeldung nach Aufenthalt in Risikogebieten verordnet 
werden kann, um eine bessere Überwachung durch die zuständigen Behörden zu ermöglichen. Zu-
dem soll festgeschrieben werden, dass erlassene Rechtsverordnungen zum Reiseverkehr mit Aufhe-
bung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag außer Kraft 
treten, im Falle von COVID-19 jedoch spätestens mit Ablauf des 31. März 2021. Außerdem wird der 
Begriff des Risikogebiets legal definiert. Darüber hinaus solle meldepflichtige Labore dazu verpflichtet 
werden, künftig eine SARS-CoV-2-Meldung über das elektronische Melde- und Informationssystem zu 
melden. Eine solche Pflicht soll auch in Bezug auf weitere Infektionskrankheiten schrittweise bis Ende 
2022 eingeführt werden. 
 
Zur weiteren Ausweitung der Testkapazitäten erlaubt der Gesetzentwurf die Nutzbarkeit von veteri-
närmedizinischer oder zahnärztlicher Laborkapazitäten für Schnelltests auf das Coronavirus. Zudem 
sollen auch Nichtversicherte einen Anspruch auf Schutzimpfungen und Testungen haben, wenn dies 
im Rahmen einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite zum Schutz der Bevölkerung erforder-
lich ist. Das Bundesgesundheitsministerium soll in diesem Fall mit einer Rechtsverordnung den Um-
fang der Finanzierung von Leistungen und Kosten aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds 
bestimmen können.
 
Schließlich wollen wir in das Infektionsschutzgesetz mit einem neuen § 28a aufgrund der fortdauern-
den epidemischen Lage eine besondere Rechtsgrundlage aufnehmen, die beispielhaft Standardmaß-
nahmen enthält, welche die Länder ergreifen können, sofern der Deutsche Bundestag die epidemi-
sche Lage von nationaler Tragweite i.S.d. § 5 Abs. 1 festgestellt hat. Zudem wir ein Stufensystem ein-
geführt, das sich an der jeweiligen Inzidenz von Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 
7 Tagen orientiert.

Gesetz zur Beschleunigung von Investitionen. Mit dem Gesetz beschließen wir in zweiter und drit-
ter Lesung eine Reihe von Maßnahmen, durch die die Umsetzung wichtiger Infrastrukturprojekte be-
schleunigt werden. Dazu zählen u.a. Vereinfachungen im Raumordnungsrecht und bei der Genehmi-
gung der Elektrifizierung von Schienenstrecken sowie Maßnahmen zur Beschleunigung der Gerichts-
verfahren. Darüber hinaus werden die verwaltungsrechtlichen Verfahren optimiert, indem Zuständig-
keiten klarer strukturiert und Regelungen zu Spruchkörpern und gesetzlicher Anordnung des Sofort-
vollzugs festgelegt werden. Mit diesem Gesetz setzen wir eine Initiative der Geschäftsführenden Frak-
tionsvorstände unserer Fraktion und der SPD-Bundestagsfraktion vom Januar 2020 um, damit Investi-
tionen in Deutschland schneller in die Tat umgesetzt werden.

Gesetz zur Digitalisierung von Verwaltungsverfahren bei der Gewährung von Familienleistun-
gen. Mit diesem Gesetz, das wir in zweiter und dritter Lesung verabschieden, werden die rechtlichen 
Rahmenbedingungen geschaffen, um den Zugang zu drei zentralen Familienleistungen stark zu ver-
einfachen: Elterngeld, Kindergeld und Namensbestimmung. Ziel ist es, Eltern in der Phase rund um 
die Geburt eines Kindes von Bürokratie zu entlasten. Bei zentralen Familienleistungen wird mit Zu-
stimmung des Antragsstellers der behördenübergreifende Datenaustausch ermöglicht, so dass die 
Erbringung von Nachweisen vereinfacht wird. Der Gesetzentwurf enthält ferner einige Anpassungen 
für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. Im parlamentarischen Verfahren haben die Koaliti-
onsfraktionen darüber hinaus für die fristgerechte Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes wichtige 
Regelungen beschlossen u.a. zu Organisationskonten für Unternehmen und einheitliche Bekanntga-
beregelung in künftigen OZG-Nutzerkonten.

Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch sowie des Asylbewerberleistungsgesetzes. Mit dem Regelbedarfsermittlungsgesetz, das 
wir in zweiter und dritter Lesung annehmen, werden die Leistungssätze in der Grundsicherung für Ar-
beitssuchende, der Sozialhilfe und dem Asylbewerberleistungsgesetz an die jüngsten Entwicklungen 
der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) angepasst. Auf der Grundlage der EVS, die vom 
Statistischen Bundesamt durchgeführt wird, wurden für fünf der sechs Regelbedarfsstufen höhere Be-
darfe ermittelt. Neu ist auch, dass nunmehr die Kosten für die Mobilfunknutzung im Regelbedarf ent-
halten sind.
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Gesetze zur Entfristung von Vorschriften zur Terrorismusbekämpfung. Mit dem Gesetz, das wir 
in zweiter und dritter Lesung beschließen, werden die Vorschriften zur Terrorismusbekämpfung, die 
nach den Anschlägen vom 11. September 2001 eingeführt worden waren, entfristet. Dies betrifft Be-
fugnisse im Bundesverfassungsschutzgesetz, dem MAD-Gesetz und dem BND-Gesetz. Hierbei han-
delt es sich insbesondere um die Auskunftsregelungen für Luftfahrtunternehmen, Banken und Tele-
kommunikations- und Telemedienanbieter, der Ausschreibung im Schengener Informationssystem so-
wie Übermittlungsregelungen bezüglich des BAMF. Zu den entfristeten Befugnissen zählen der Ein-
satz von sogenannten IMI-Catchern zur Ermittlung der Rufnummer eines vom Verdächtigen genutzten 
Mobiltelefons sowie die Sicherheitsüberprüfung von Personen in kritischen Infrastrukturen.

Gesetz zur Stärkung der Sicherheit im Pass-, Ausweis- und ausländerrechtlichen Dokumen-
tenwesen. Der Kernbestandteil des Gesetzes, das wir in zweiter und dritter Lesung beschließen, be-
steht darin, das „Morphing“ zu vermeiden. „Morphing“ ist eine Manipulation bei der Passbeantragung, 
bei der mehrere Bilder übereinander oder ineinander verarbeitet werden. Mit unserem Gesetz sollen 
anschließende unerlaubte Grenzübertritte mit einem auf diese Weise manipulierten Pass verhindert 
werden. Künftig wird das Passbild ausschließlich entweder digital in der Behörde erstellt oder von pri-
vaten Dienstleistern digital angefertigt und an die Behörde sicher übermittelt. Außerdem wird zur Ver-
einfachung der Wiedereingliederung von Strafgefangenen in die Gesellschaft eine Ausweispflicht für 
diese ab dem dritten Monat vor Haftentlassung eingeführt. Schließlich wird in Übereinstimmung mit 
europarechtlichen Vorgaben die Geltungsdauer von Kinderreisepässen auf ein Jahr verkürzt und künf-
tig die Speicherung von zwei Fingerabdrücken im Personalausweis verpflichtend.

Bericht der Bundesregierung zur weltweiten Lage der Religionsfreiheit. In dieser Woche berich-
tet die Bundesregierung zum zweiten Mal über die weltweite Lage der Religionsfreiheit. Der Berichts-
zeitraum umfasst die Jahre 2018 und 2019. Der Bericht enthält einen Länderteil, der über die Verwirk-
lichung der Religionsfreiheit in 30 Ländern berichtet, in denen entsprechende Entwicklungen aus Sicht 
der Bundesregierung von besonderem Interesse waren. Zudem identifiziert der Bericht drei Bereiche, 
in denen Religionsfreiheit derzeit in besonderem Maße eingeschränkt wird: durch Blasphemie- und 
Konversionsgesetze, durch digitale Kommunikation sowie im Bereich staatlicher Bildungsangebote. In 
den zurückliegenden Jahren lässt sich ein weltweiter Trend der zunehmenden Einschränkung der Re-
ligionsfreiheit erkennen. Christen sind als Angehörige der zahlenmäßig größten Glaubensgemein-
schaft weltweit von der Verletzung des elementaren Menschenrechts besonders betroffen. Der Bericht 
endet mit einer Übersicht zum Engagement der Bundesregierung zur Stärkung der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit.

III. Daten und Fakten

70. Jahrestag der Unterzeichnung der Europäischen Menschenrechtskonvention. Am 4. No-
vember 1950 wurde in Rom die „Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten“ 
verabschiedet. Zu den zwölf Staaten, welche die Konvention damals unterzeichneten, gehörten Belgi-
en, Dänemark, die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Irland, Island, Italien, Luxemburg, die 
Niederlande, Norwegen, die Türkei und das Vereinigte Königreich. Die Europäische Menschrechts-
konvention brachte einen entscheidenden Fortschritt für die Menschenrechte in Europa, da sie den 
Bürgern der Unterzeichnerstaaten gewisse Grundfreiheiten garantiert und bestimmte Verbote aus-
spricht. Zu den wichtigsten Punkten zählen das Verbot von Folter, Zwangsarbeit, erniedrigender Stra-
fen sowie Diskriminierung. In der Konvention wurden Klage- und Rechtsschutzinstrumente verankert 
und mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg eine Instanz zur Durchset-
zung der Rechte geschaffen. Somit ist die Konvention verbindlicher als die zwei Jahre zuvor verab-
schiedete Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen. Heute bekennen sich 47 
Staaten zur Europäischen Menschenrechtskonvention. (Quellen: KAS, bpb)
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